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§ 9 ASFErmG
 ASFErmG - ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

Der Fruchtgenußvertrag gemäß § 2 hat vorzusehen, daß die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

Aktiengesellschaft auch die Verp5ichtung des Bundes gemäß §§ 7 und 7a des Bundesstraßengesetzes, BGBl.

Nr. 286/1971, die unter § 2 bezeichneten Straßen zu planen, zu bauen und zu erhalten, übernimmt und den Bund

diesbezüglich schad- und klaglos hält. Dies gilt auch für jene Teilstrecken, die bereits bisher an die Alpen Straßen

Aktiengesellschaft und die Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen AG übertragen wurden.
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